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Ergänzung zum Berufsausbildungsvertrag (§ 10 und § 11 BBiG)
Packmitteltechnologe/Packmitteltechnologin

Ausbildungsbetrieb:		Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Auszubildende(r)		Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Nach der geltenden Ausbildungsordnung vom 20. Mai 2011 für den Ausbildungsberuf Packmitteltechnologen sind zwei der folgenden Wahlqualifikationen aus der Auswahlliste 1 und zwei der folgenden Wahlqualifikationen aus der Auswahlliste 2 festzulegen (bitte ankreuzen).


	Wahlqualifikationseinheiten Auswahlliste 1 
	zwei Wahlmöglichkeiten
(bitte ankreuzen)

	Metallbearbeitung
	☐
	Steuerungstechnik
	☐
	Spezielle Fertigungsverfahren
	☐
	Computergestützte Mustererstellung
	☐


	Wahlqualifikationseinheiten Auswahlliste 2 
	zwei Wahlmöglichkeiten
(bitte ankreuzen)

	Stanzformenbau
	☐
	Veredelungstechnik
	☐
	Leitstandtechnik und Inlineproduktion
	☐
	Labor
	☐
	Mechanik und Steuerungstechnik
	☐
	Computergestützte Packmittelentwicklung und Design
	☐







______________________		______________________________
Ort/Datum					Stempel/Unterschrift des Ausbildenden



______________________		_______________________________
Unterschrift der/des Auszubildenden	Unterschrift der/des gesetzlichen Vertreters
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